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EUROPEAN PAYMENT INITIATIVE - WERO 
 

Österreichs Banken prüfen derzeit eine mögliche Beteiligung an der European Payments Initiative 
(EPI). Mit dem Angebot Wero hat EPI eine europäische Bezahllösung als Alternative zu Zahlungs-
diensten aus dem nicht -europäischen Raum entwickelt. Ziel der im Ra hmen der Payment Service 
Austria (PSA) stattfindenden Evaluierung ist es, den potenziellen Kundennutzen sowie die wirt-
schaftlichen und technischen Aspekte einer europäischen Bezahllösung umfassend zu analysieren 
und zu bewerten. Mit Wero von EPI kann eine marktwirtschaftliche, von europäischen Playern ge-
tragene Alternative  entstehen, die ein sicheres, einheitliches, bequemes und EU -weites Bezahlsys-
tem bieten könnte . 
 
EPI hat in den vergangenen Monaten durch die Umsetzung in Ländern wie etwa Deutschland, Frank-
reich und Belgien gezeigt, dass das Unternehmen ein Player und eine echte Alternative auf dem eu-
ropäischen Markt ist.  
 
Die European Payments Initiative (EPI) ist ein Zusammenschluss europäischer Banken und Zahlungs-
dienstleister. Wero ist die von EPI entwickelte digitale Bezahllösung, die es seit Juli 2024 in zahl-
reichen europäischen Ländern ermöglicht, Geld in Echtzeit ein fach per Handynummer oder E-Mail 
innerhalb Europas zu senden, ohne dass eine IBAN erforderlich ist . Das Ziel besteht darin, eine ein-
heitliche europäische Zahlungslösung zu schaffen.  

 

FMA-KIM-V /  NACHHALTIGE IMMOBILIENKREDITVERGABE 
 
Die KIM-V ist bekanntlich mit 1.7.2025 ausgelaufen, da das FMSG im Dezember festgestellt hat, dass 
bei Wohnimmobilienfinanzierungen kein Systemrisiko mehr gegeben ist. Trotzdem hat die FMA Ende 
Juni ein Rundschreiben veröffentlicht, mit dem die Regeln der KIM -V fortgeschrieben werden, inkl. 
dem 20 % Ausnahmekontingent.  
 
Nach Auffassung der Bundessparte fehlt es an einer ausreichenden Rechtsgrundlage für eine Verlän-
gerung der KIM-Regeln, da ein systemisches Risiko bei Wohnimmobilienfinanzierungen nicht vorliegt.  
Die Vorgehensweise durch ein FMA-Rundschreiben die KIM-V ohne Rechtsgrundlage (weil kein Sys-
temrisiko mehr gegeben ist) de facto fortzuschreiben, ist inakzeptabel.  
  
Das Rundschreiben sieht in Rn 24 vor, dass sich Institute bei Überschreiten der 20 % Ausnahme-
schwelle durch Darlegung nachhaltiger Kreditvergabestandards ăfreibeweisenò kºnnen. In diesem 
Sinne führt die FMA in der auf ihrer Website veröffentlichten Pressemitteilung aus:  
ăWas sich mit dem Auslaufen der KIM-V ändert, ist, dass Banken von diesen drei Vorgaben nun ab-
weichen können, solange trotzdem eine solide Kreditvergabe gewährleistet ist. Das Rundschreiben 
definiert daher auch die Voraussetzungen für Abweichungen von dies en Vorgaben. Die Vorgaben 
werden aber weiterhin von der FMA als Richtwert für die solide Kreditvergabe angesehen. Wenn 
Banken von diesen Vorgaben abweichen, müssen sie zeigen können, dass dieser größere Risikoappe-
tit durch ihre Risikostrategie gedeckt ist,  was indes ein hºheres Kapitalerfordernis bedeuten kann.ò 
 
Das FMA-Rundschreiben konterkariert den FMSG-Beschluss zum Auslaufen der KIM-V. Festzuhalten 
ist, dass die mit der KIM -V geregelten Vorgaben Schuldendienstquote, Beleihungsquote und Laufzeit 
§ 23h BWG entstammen. § 23h BWG befasst sich mit ăMaÇnahmen zur Begrenzung systemischer Risi-
ken aus der Immobilienfinanzierungò bzw. ăVerªnderungen in der Ausprªgung systemischer Risiken 
aus Fremdkapitalfinanzierungen von Immobilien mit möglichen negativen Auswirkungen auf die Fi-
nanzmarktstabilitªtò. Die KIM-V regelt demgemªÇ ăMaÇnahmen zur Verminderung von festgestellten 
Veränderungen in der Intensität des systemischen Risikos bei Fremdkapitalfinanzierungen von Immo-
bilienò. Konkrete Quoten in der Immobilienkreditvergabe d¿rfen gemªÇ dieser Bestimmung erst 
nach Einholung von OeNB-Gutachten und Zustimmung des BMF mittels FMA-Verordnung befristet 
vorgeschrieben werden.  
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Die NPL-Quote bei privaten Wohnimmobilienfinanzierungen in Österreich ist ð auch im europäischen 
Vergleich ð sehr niedrig, womit aus dieser Risikopositionsklasse kein systemisches Risiko erwächst. Es 
bestehen bereits auf Basis des geltenden Rechts umfangreiche Vorschriften, die eine solide Kredit-
vergabe bei Banken einfordern (§ 39 BWG, Art 79 CRD, Art 124 CRR III, KI-RMV und MS-K der FMA so-
wie die EBA-GL zur Kreditvergabe). Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die enge Interpretation ge-
wisser rechtlicher G rundlagen hinterfragungswürdig ist. Die FMA stützt sich in ihrer Sichtweise auch 
auf die EBA GL für die Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06) und führt aus, dass bei 
privaten Wohnimmobilienfinanzierungen der Risikoappetit jedenfalls hinsichtlich d er Dimensionen 
Besicherung, Laufzeit und Schuldendienstquote (DSTI) festgelegt und begründet werden muss. Dies 
rechtfertigt jedoch nicht eine Festlegung der Grenzen durch die Aufsicht, da die Umsetzung der EBA 
GL im Verantwortungsbereich der Kreditinstitut e liegt.  Darüber hinaus wird auf die bestehenden zi-
vilrechtlichen Verpflichtungen bei der Prüfung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers gemäß § 9 
HIKrG hingewiesen. Vor Abschluss eines Kreditvertrags hat der Kreditgeber eine eingehende Prüfung 
der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers vorzunehmen. Die Kreditwürdigkeitsprüfung ist auf der 
Grundlage notwendiger, ausreichender und angemessener Informationen zu Einkommen, Ausgaben 
sowie anderen finanziellen und wirtschaftlichen Umständen des Verbrauchers vorzunehme n. Die 
Kreditwürdigkeitsprüfung darf sich zudem nicht hauptsächlich darauf stützen, dass der Wert der un-
beweglichen Sache den Kreditbetrag übersteigt.  
Die Zusammenschau all dieser aufsichts- und zivilrechtlichen Regelungen lässt keinen Zweifel daran, 
dass der derzeitige Rechtsbestand mehr als ausreichend ist und es keiner (weiteren) aufsichtlichen 
Rechtsauslegungen bedarf, um eine solide Vergabe von privaten Wohnimmobilienkrediten sicherzu-
stellen.  
 

Letztlich muss man abwarten, wie streng die FMA das Rundschreiben anwenden wird. Jedenfalls 
steht das KIM-Rundschreiben für weitere unnötige Bürokratie der FMA.  

 

STREICHUNG DER BESONDEREN 1-JÄHRIGEN VERÖFFENTLICHUNGSFRIST 

IM IMMOINVFG  
 
Besonders erfreulich ist, dass noch kurzfristig erreicht werden konnte, dass im Immobilien -Invest-
mentfondsgesetz die Veröffentlichungsfrist für Änderungen der Fondsbestimmungen auf 3 Monate 
vereinheitlicht wird (die besondere 1 -jährige Veröffentlichungsfri st in § 43a (2) letzter Satz ImmoIn-
vFG wird gestrichen). Damit wird Zeit gewonnen, um die Diskussion zur Einführung eines verhältnis-
mäßigen Freibetrags bzw. zur Verkürzung der Mindestbehalte-/Kündigungsfrist sachlich weiterzufüh-
ren. Die Bundessparte argumentiert  nachdrücklich , dass die Einführung eines Freibetrags im Im-
moInvFG Kund:innen und Markteilnehmern Flexibilität bringt, Kleinanleger:innen ausreichend Li-
quidität gewährleistet und die Umsetzung eines Punktes im aktuellen Regierungsprogramm dar-
stellt.   

 

CRR HARDTEST FÜR RRE WIRD VERLÄNGERT 
 
Der CRR Hardtest für Wohnimmobilienkredite (inkl. gewerblicher Wohnbau) wird , mindestens bis 
zur Analyse der Meldedaten vom 31.12.2025, durch die FMA weiter verlängert. Eine entsprechende 
Änderung der FMA-Website ist Ende August online gegangen. 
  
Der sogen. Hardtest ermöglicht vergünstigte Eigenmittelanforderungen bei Immobilienfinanzierun-
gen, sofern bestimmte Verlustquoten gem. Art. 125 (2)(b) und Art. 126 (2)(b) CRR nicht überschrit-
ten werden. Mit Geltungsbeginn der CRR III per 1.1.2025 wurde der Anwendungsbereich des 
Hardtests für Kreditinstitute im Standardansatz eingeschränkt auf sogen. IPRE (Income Producing 
Real Estate)-Risikopositionen. Falls der Hardtest für einen nationalen Immobilienmarkt bestanden 
wird, könnte in Form des Realkreditsplittings das günstiger e Risikogewicht von 20 % für RRE und 60 
% für CRE für max. 55 % des Immobilienwerts angesetzt werden.  
  
Bekanntlich ist die Anwendung des Hardtests für Gewerbeimmobilien per 31.12.2024 bereits ausge-
laufen. Dh für Gewerbeimmobilien gibt es gem. FMA -Entscheidung seit 1.1.2025 keine Vergünsti-
gung bei den RWAs mehr.  
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Für Wohnimmobilien (inkl. gewerblicher Wohnbau) war die Anwendung des Hardtests weiter mög-
lich, jedoch stand eine Einstellung im Raum. Die Bundessparte hatte sich vehement dafür ausge-
sprochen, dass, solange ein gut entwickelter Immobilienmarkt vorliegt, di ese Vergünstigung keines-
falls eingestellt werden darf. Mittelfristig könnte der Hardtest für Wohnimmobilien weiterhin aus-
laufen, weil es sich hier um ein Behördenwahlrecht handelt: Das bedeutet, auch wenn die Verlust-
raten gem. Art. 125 und 126 CRR nicht üb erschritten werden, kann die FMA zum Ergebnis kommen, 
dass trotzdem kein "gut entwickelter und lange etablierter Markt", der entsprechend preisstabil 
ist, mehr vorliegt und somit günstigere RWAs nicht mehr zugelassen werden.  
  
Die Bundessparte wird weiterhin dafür eintreten, dass der Hardtest für RRE auch in Zukunft ,  über 
2025 hinausgehend, Anwendung findet.  

 

KLEINBANKEN-VORSCHLAG VON BAFIN/BUNDESBANK 
 
Ende August haben die deutsche Aufsichtsbehörde BaFin und die Bundesbank Vorschläge für eine 
grundlegende Neuausrichtung der Kapital - und Liquiditätsanforderungen für kleine und mittelgroße 
Institute veröffentlicht. Diese werden nun auf EU -Ebene diskutiert.  
 
Im Kern geht es darum, ob bei Instituten mit traditionellen Geschäftsmodellen auf die risikoge-
wichtete Eigenkapitalquote verzichtet und stattdessen freiwillig nur noch eine Leverage Ratio (ge-
naue Höhe noch offen) als Kennziffer herangezogen werden könne. D adurch sollen robuste Kapital-
anforderungen weiterhin gewährleistet werden.  
 
Der vereinfachte Regulierungsrahmen soll für folgende Banken möglich sein:   

¶ Bilanzsumme unter 10 Mrd. EUR 

¶ 75% der Assets / Liabilities im EWR 

¶ Kein großes Handelsbuch  

¶ Banken mit ăungewºhnlich hohen Zinsªnderungsrisikenò (IRRBB) sollen nicht unter das Re-
gime fallen.  

¶ Ausschluss von Banken mit Exposure in Krypto-Vermögenswerten 

¶ Institute, die Dienstleistungen im Zahlungsverkehr, der Abwicklung und Verrechnung im 
Wertpapiergeschäft oder die Verwahrung von Wertpapieren anbieten, sollen vom neuen Re-
gime ausgeschlossen sein. 

 
Was die Liquidität betrifft, so würde der deutsche Vorschlag die LCR unangetastet lassen. Hingegen 
könnte die NSFR durch einfachere Konzepte wie zB einem Loan-to -Deposit-Limit ersetzt werden.  
Auch das Pufferregime soll überdacht werden.  
 
Die Alternativregulierung soll gem. Bafin und Bundesbank nicht automatisch greifen. Kleine Insti-
tute, die sich qualifizieren, sollen selbst entscheiden, ob sie für das vereinfachte Regelwerk votie-
ren. 

 

KREDITBEARBEITUNGSGEBÜHR 
 
OGH-Entscheidung vom 19.2.2025 (7 Ob 169/24i)  
Der OGH hat in seiner Entscheidung vom 19. Februar 2025 (7 Ob 169/24i) seine Rechtsansicht im Zu-
sammenhang mit der Zulässigkeit von Kreditbearbeitungsgebühren in einem sogenannten Verbands-
verfahren dargelegt. Der 7. Senat des OGH ließ ausdrücklich dahinste hen, ob das Kreditbearbei-
tungsentgelt grundsätzlich verboten ist (7 Ob 169/24i Rz 42). Im Umkehrschluss gilt weiterhin die 
bisherige Rechtsprechung, wonach ein Kreditbearbeitungsentgelt grundsätzlich wirksam vereinbart 
werden kann. Der OGH beanstandet in seiner Entscheidung jedoch die konkrete Art der Bemessung 
der Kreditbearbeitungsgebühr, nämlich bloß in Prozentpunkten ohne Angaben einer konkret zu zah-
lenden Summe. Im Verfahren 7 Ob 169/24i wurde eine AGB-Klausel, wonach 1,5 % des Kreditbetra-
ges als Bearbeitungsentgelt verrechnet wird, als grob kostenüberschreitend und damit als gröblich 
benachteiligend erkannt.  
 
Damit rückt der OGH von seiner bisherigen Rechtsprechungslinie (6 Ob 13/16d) ab, wonach Kredit-
bearbeitungsgebühren zur Hauptleistungspflicht aus dem Kreditvertrag gehören und daher nicht der 
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Kontrolle nach § 879 Abs 3 ABGB unterlägen. In der Entscheidung 6 Ob 13/16d beurteilte der OGH 
noch eine Kreditbearbeitungsgebühr iHv 1  % bzw. 2 % als nicht gröblich benachteiligend im Sinn des 
§ 879 Abs 3 ABGB.  
 
Aus der Entscheidung 7 Ob 169/24i folgt nicht, dass die Vereinbarung eines Kreditbearbeitungsent-
gelts bloß als Prozentsatz der Kreditsumme (zB 1,5  %) ohne Angabe eines konkreten Geldbetrags 
auch im Einzelfall unwirksam ist. Der 7. Senat hat im Verbandsverf ahren entschieden und seine Ent-
scheidung mit einer der Besonderheiten dieser Verfahrensart begründet, nämlich der kundenfeind-
lichsten Auslegung. Bei dieser abstrakten Betrachtung sei bei einer Bemessung des Bearbeitungsent-
gelts in Prozent von der Kreditval uta nicht gesichert, dass mit einer Verdoppelung der Kreditsumme 
(und damit des Kreditbearbeitungsentgelts) auch der abzugeltende Aufwand um das Doppelte an-
steige. Deswegen sei nicht auszuschließen, dass in bestimmten, nicht näher eingegrenzten Fällen 
das Entgelt den Aufwand grob überschreitet (7 Ob 169/24i, Rz 45). Mit der Kreditbearbeitungsge-
bühr werden laut OGH die im Zuge der Vertragsanbahnung und des Vertragsabschlusses anfallenden 
Leistungen abgegolten (zB Risikobeurteilung; Angebotserstellung; Einhol ung, Sichtung, Vorberei-
tung, Aufbereitung, Verarbeitung und Kontrolle von Unterlagen, Erfüllung von Informationspflich-
ten, Vertragserstellung, Kreditentscheidung, allfällige Korrespondenz mit dem Treuhänder, Unter-
zeichnung, Auszahlung, Sicherheiteneffektui erung, Archivierung). Dass die Kreditbearbeitungsge-
bühr nicht exakt mit dem tatsächlichen Aufwand des Kreditgebers korrelieren muss, hält der 
OGH ausdrücklich fest, nur dürfen die Kosten nicht grob überschritten werden . Da es sich um ein 
abstraktes Verbandsverfahren gemäß § 28 KSchG handelte, trifft diese Entscheidung keine Aussage 
über die Wirksamkeit des Entgelts im Einzelfall.  
 
Derzeit liegen mehrere weitere Verfahren beim OGH, sodass in den nächsten Monaten mit weiteren 
Klarstellungen zum Thema Kreditbearbeitungsgebühren zu rechnen ist.  

 

FMSG-EMPFEHLUNG ZU SYSTEMRISIKOPUFFER FÜR GEWERBEIMMOBILI-

ENKREDITE  
 
Die novellierte Kapitalpuffer -Verordnung (KP-V) der FMA wurde am 20. Juni 2025 im BGBl. veröf-
fentlicht , sodass ab dem 1. Juli 2025 ein sektoraler Kapitalpuffer von 1  % CET 1 für Gewerbeimmobi-
lienexposure gilt.  
 
Kredite an gemeinnützige Bauvereinigungen sind wegen des niedrigen Risikos von der Berechnungs-
basis ausgenommen. Die Risikoposition muss im Inland belegen sein. Die Einführung des Puffers er-
folgt in einer Phase, in der die Auswirkungen des Zinsanstiegs auf den Gewerbeimmobilienmarkt 
möglicherweise ihren Höhepunkt erreichen. Eine zusätzliche Kapitalanforderung in dieser Situation 
könnte die bestehenden Herausforderungen weiter verstärken , da Banken ihre Kapitalunterle-
gung erhöhen  müssen, was zwangsläufig zu einer restriktiveren Kreditvergabe führt und den Unter-
nehmen den Zugang zu Finanzierungen erschwert . Makroprudenzielle Maßnahmen sollten idealer-
weise antizyklisch wirken ð das heißt, in wirtschaftlichen Boomphasen eingeführt und in Krisenzeiten 
gelockert werden.  
 
Die Risiken aus Gewerbeimmobilien wären bei individuellen Banken zielgerichteter  über Säule 2 Ka-
pitalzuschläge zu adressieren. Mit dem sektoralen Puffer werden, unabhängig von der individuellen 
NPL-Quote, alle Banken unverständlicherweise  gleichbehandelt.  Vor allem will die  Aufsicht bereits 
nach wenigen Monaten die Maßnahme reevaluieren und den Puffer wohl anheben. In den Erläutern-
den Bemerkungen (EB) zur KP-V steht, dass eigentlich ein  3,5 % Puffer angemessen wäre. Eine wei-
tere Anhebung scheint seitens der Aufsicht geplant. Die Bundessparte spricht sich vehement gegen 
eine weitere Pufferanhebung aus.  
 
Die Bundessparte fordert, dass das gesamte OeNB-Gutachten in diesem Zusammenhang offengelegt 
wird, denn dieses wurde nur auszugsweise in den EB zur KP-V zitiert. Das hypothetische Krisenszena-
rio, das die OeNB demnach zugrunde legt, simuliert einen NPL -Quoten-Anstieg auf 16,4%, was we-
nig realistisch ist.  Hier wird der österr eichische Immobilienmarkt mit den USA verglichen . Die Regu-
latorik war 2008 in den USA jedoch sehr unterschiedlich  zu Österreich, sodass dieser Vergleich unzu-
lässig ist. In Österreich sin d trotz der Zinswende 2022 die Preise bei Gewerbeimmobilien nicht we-
sentlich gesunken, trotz des Anstiegs bei NPLs. Im Gegenteil, die Mieten und damit die Ertragswerte 



5 

der vermieteten Gebäude sind sogar gestiegen. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu den zitier-
ten Gewerbeimmobilien -Krisen in den USA 2008/09 und in Spanien 2012/13. Daher ist auch eine 
Übertragung der Erfahrungen von diesen Märkten auf den österreichischen Markt zweifelhaft.  
In Österreich gibt es vor allem deshalb so viele Gewerbeimmobilienfinanzierungen, weil viele Men-
schen nicht im Eigentum  leben, sondern in Mietwohnungen. Gewerbeimmobilien  sind in Österreich  
nicht nur Büros, Hotels und Shoppingcenter, sondern auch der gewerbliche Wohnbau. Dafür gibt es 
aber korrespondierend eine relativ  geringe Verschuldung der privaten Haushalte . Auch daher sind 
die Märkte nicht vergleichbar. Da keine gesicherte empirische Grundlage für die verwendeten An-
nahmen vorliegt, sollte ein Systemrisikopuffer nicht ausschließlich auf Basis von hypothetischen 
Worst-Case-Szenarien eingeführt werden.  

 

GEWERBEIMMOBILIENPREISINDEX (GIMPI) WIRD EINGESTELLT 
 
Die OeNB hat die Banken im Juni darüber informiert, dass die GIMPI -Meldungen basierend auf der 
GIMPI-Meldeverordnung eingestellt werden. Die OeNB-GIMPI-VO 2022 wurde bereits per 15.7.2025 
aufgehoben, sodass auch die Meldung zum Stichtag 30.6.2025 nicht mehr übermittelt werden  muss.  
 
Begründet wird die  Einstellung des GIMPI seitens der OeNB damit, dass die Qualität der von den Ban-
ken zur Verfügung gestellten Daten für die Berechnung eines Gewerbeimmobilienpreisindex nicht 
gut genug gewesen sei und hier auch kaum Verbesserungen möglich gewesen seien, sodass die Auf-
hebung der Meldepflicht die logische Konsequenz dieser Beurteilung war. Die Bundessparte begrüßt 
generell die Einstellung der Meldepflicht , kritisiert jedoch den Aufwand, der durch die Meldepflicht 
in den letzten Jahren in den Banken entstanden ist , ohne dass für die  Banken nutzbare Gesamt-
marktdaten rückgespielt wurden.  
 
Das Anliegen der OeNB nach Fortführung einiger GIMPI-Meldeattribute und der diesbezüglichen Er-
weiterung des heutigen GIMPI-Meldekreises von ca. 30 auf ca. 150 Banken (durch Übernahme in die 
GKE-Meldungen) wird abgelehnt.  Eine Beibehaltung einiger GIMPI-Meldeattribute könnte dazu füh-
ren,  dass man sich beim europäischen Framework (AnaCredit) national noch weiter vom Standard 
entfernt .  Zwar ist es für die ca. 30 der GIMPI-Meldepflicht unterliegenden Banken positiv ,  dass die 
GIMPI-Meldepflicht wegfällt . Für die möglichen weiteren 120 Banken ist es jedoch  unverständlich, 
dass hier möglicherweise weitere GKE-Meldedaten übermittelt werden sollen . Dies würde diametral 
den Bemühungen der Entbürokratisierung (zB Omnibus-Initiative auf EU -Ebene) widersprechen.  Bei 
europäischen Frameworks sollte aus methodischer Sicht national so wenig wie möglich vom europäi-
schen Standard abgewichen werden, falls kein klarer Mehrwert für die AT -Banken entsteht,  um das 
operationelle Risiko und Mehrkosten zu mitigieren. Nationale Änderungen an europäischen Frame-
works verursachen erhöhte Kosten, Risiken und Umsetzungsaufwände, da jede kleine Abweichung 
von EU-Standards/EBA-Anforderungen und -Definitionen bedeutet, dass ein separates österreichi-
sches Modul gewartet und im Rahmen des Releasemanagements/ Anforderungsmanagements behan-
delt werden müsste. Die Kreditwirtschaft  könnte dadurch nicht mehr von europäischen Standardisie-
rungsbemühungen profitieren, sondern es wür den immer mehr nationale Besonderheiten entstehen, 
die auch zu Lock-in Effekten und strategischen Risiken führen können.  

 

EBA RISK ASSESSMENT REPORT  
 
Die EBA hat Ende Juni ihren halbjährlichen Risk Report veröffentlicht. Der RAR stützt sich auf die 
aufsichtlichen Meldedaten, die die zuständigen Behörden der EBA vierteljährlich für ein Sample von 
161 Banken aus 30 EWR-Ländern übermitteln. Gemessen an der Bilanzsumme deckt das Sample mehr 
als 80 % des EU-/EWR-Bankensektors ab. 
 
Die wichtigsten Ergebnisse der EBA -Risikobewertung  

¶ Bis Ende 2024 verfügten die Banken über eine solide Kapitalbasis, während die Gewinne auf 
einem historisch hohen Niveau lagen. Erhöhte Unsicherheit und die Volatilität der Finanz-
märkte könnten die Nachhaltigkeit dieser Werte in Frage stellen.  

¶ Die Liquidität ist nach wie vor beträchtlich und liegt deutlich über den Mindeststandards, 
auch wenn aufgrund erhöhter Volatilität potenzielle Risiken entstehen könnten.  
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¶ Die Kreditrisiken der EU/EWR-Banken könnten aufgrund ihres Engagements in Sektoren, die 
von Zöllen oder Unterbrechungen der Lieferkette infolge geopolitischer Ereignisse betrof-
fen sind, steigen.  

¶ Die operationellen Risiken nehmen zu, insbesondere im Zusammenhang mit Cyber-Bedro-
hungen und einer Zunahme betrügerischer Aktivitäten.  

¶ Die Funding Plans der Banken deuten darauf hin, dass sie sich auf die Hebelung ihrer Einla-
genbasis und die Emission besicherter Schuldtitel konzentrieren, um einen Zuwachs der As-
sets zu ermöglichen.  

 
Die notleidenden Kredite (NPL) waren auf 375 Mrd. EUR gestiegen (365 Mrd. EUR im Jahr 2023), wo-
bei die NPL-Quote leicht auf 1,88  % anstieg. Die Kredite der Stufe 2 erreichten ein noch nie dage-
wesenes Niveau (9,7 % der Gesamtkredite), was vor allem auf einen Anstieg der Haushaltskredite 
zurückzuführen ist.  
 
Trotz der sich verschlechternden Indikatoren für die Qualität der Aktiva haben das niedrigere Zins-
umfeld und die Stabilisierung der Immobilienmärkte  die Aussichten der Banken trotz der gestiege-
nen geopolitischen Unsicherheit verbessert.  
 
Die CET1-Quote lag bei 16,1  %, wobei das CET1-Kapital dem Anstieg der RWA um 5 % im Jahr 2024 
entspricht.  (Die durchschnittliche CET1-Quote der österreichischen Banken liegt mit dzt. 17,7  % 
deutlich über dem EU-Durchschnitt.) Die Gewinne der EU/EWR-Banken stiegen im Jahr 2024 um 
etwa 9 % und verzeichneten eine Eigenkapitalrendite von 10,5  % im Jahr 2024 (10,4 % im Jahr 2023). 
Es gibt laut EBA einen steigenden Druck auf die Nettozinserträge, da niedrigere Zinssätze die Mar-
gen der Banken belasten. Dennoch ist es den Banken gelungen, ihre Gebühren- und Handelserträge 
zu steigern.  Aus den Funding Plans geht hervor , dass die Banken in diesem Jahr einen Rückgang der 
Zinsen für Kredite und Einlagen erwarten.  Robuste Kapitalpuffer und eine hohe Rentabilität halfen 
den Banken, ihre Ausschüttungen zu erhöhen und 2024 92 Mrd. EUR zu erreichen (Ausschüttungs-
quote 51 %). 
 
Die wichtigsten Liquiditätskennzahlen spiegeln eine starke Position unter den EU/EWR -Banken wi-
der:  

¶ Die Liquidity Coverage Ratio (LCR) lag bei 163,4 % und die Net Stable Funding Ratio (NSFR) 
bei 127,1%.  

¶ Die Asset Encumbrance Ratio sank im Jahresvergleich weiter um 50 Basispunkte und er-
reichte 24,1%.  

¶ Die Zusammensetzung der Liquiditätspuffer wurde angepasst, da die Banken Zentralbankre-
serven durch Staatsanleihen, gedeckte Schuldverschreibungen und Vermögenswerte der 
Stufe 2 ersetzten.   

 
Die operationellen Risiken bleiben hoch. Sie werden durch die Digitalisierung, den technologischen 
Fortschritt und die zunehmenden geopolitischen Spannungen beeinflusst.  Betrug, Reputationsprob-
leme und Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität (einschließlich AML), Digitalisierung und 
technologischer Fortschritt sowie die damit verbundenen Cyber -Risiken tragen erheblich zum opera-
tionellen Risiko bei.  Die Zahl erfolgreicher Cyberangriffe hat weiter zugenommen, während die mit 
dem operationellen Risiko verbundenen risikogewichteten Aktiva gestiegen sind, was dessen Bedeu-
tung in der gesamten Risikolandschaft der Banken unterstreicht.  
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CMDI - ÜBERARBEITUNG RECHTSRAHMEN FÜR KRISENMANAGEMENT UND 

EINLAGENSICHERUNG (BRRD/DGSD) 
 
Am 25. Juni 2025 kam es zu einer Einigung in den Trilogverhandlungen zwischen Rat, EU-Parlament 
und Kommission über die EU-Gesetzesvorschläge zur Überarbeitung des Rahmens für Krisenmanage-
ment und Einlagensicherung in der BRRD und DGSD (sogen. CMDI-Review). Der im April 2023 von der 
EU-Kommission vorgelegte Legislativvorschlag zielt darauf ab, den Anwendungsbereich der BRRD 
auch auf mittelgroße und kleinere Banken zu erstrecken. Vorbehaltlich einer genaueren Prüfung (die 
finalen Texte liegen noch nicht vor) dürfte sich bei der Abwicklungsplanung der österreichischen 
Banken weniger ändern, als ursprünglich befürchtet.  
 
Wesentliche Aspekte der Einigung  
Durch die Reform wird das Abwicklungsverfahren insofern geändert, als potentiell  mehr Banken in 
das BRRD-Abwicklungsregime fallen können. Unter gewissen Voraussetzungen wird die EU-Abwick-
lungsbehörde SRB Zugriff auf die nationalen Einlagensicherungssysteme haben und zwar, wenn nach 
einem Bail-In der 8 %-Schwellenwert nicht erreicht we rden kann, der notwendig ist, um auf die Mit-
tel des EU-Abwicklungsfonds SRF zugreifen zu können. Auf Basis der geltenden BRRD ist eine zwin-
gende Gläubigerbeteiligung von 8 % vorgesehen, bevor Mittel aus dem SRF verwendet werden dür-
fen. In Zukunft kann die Einlagensicherung herangezogen werden, um diesen Gap zu füllen. Um die 
Finanzstabilität zu gewährleisten und die Marktdisziplin aufrechtzuerhalten, hat man sich jedoch 
darauf geeinigt, dass die Verwendung von Einlagensicherungsmitteln zusätzlichen Hürden (Safe 
Guards) unterliegt , um unbeabsichtigte Folgen (Moral Hazard) zu vermeiden und insbesondere si-
cherzustellen, dass soweit wie möglich ein Bail-In der Anteilseigner und Investoren zur Anwen-
dung gelangt.  Ob die Safe Guards ð in der Ratsposition war von mi nd. 6,5  % effektivem Bail -In die 
Rede ð ausreichend sind, muss nach Vorliegen der finalen Texte noch genauer evaluiert werden.  
Dem Vernehmen nach wird ein absoluter Cap beim Zugriff auf Einlagensicherungsmittel mit 62,5  % 
des Target Levels des DGS (1 % der gedeckten Einlagen) vorgesehen. Hier soll es jedoch unterschied-
liche Regeln für Banken mit Bilanzsumme unter und über 30 Mrd. EUR geben.  
 
Public Interest Assessment (PIA)  
Ein Abwicklungsverfahren kann nur eingeleitet werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt 
(Risiken für Finanzmarktstabilität). Der neue CMDI -Rahmen legt die Bedingungen fest, wie die beste-
hende PIA von den Abwicklungsbehörden durchgeführt werden soll te. Erweitert werden die Krite-
rien, nach denen eine Abwicklung Vorrang vor einer Liquidation (herkömmliches Insolvenzverfahren) 
hat, wenn dies der Finanzstabilität und dem Schutz der Einleger besser dient. Dadurch wird eine po-
sitive PIA für eine Bank wahrscheinlicher, aber es wird laut Presseaussendung des Rates weiterhin 
sichergestellt, dass die Liquidation in den meisten Fällen, insbesondere bei kleinen und mittleren 
Banken, die Standardoption für die Abwicklung insolventer Banken bleibt.  
 
Rangfolge der Forderungen / Super Priority der Einlagensicherungen bleibt bestehen  
Positiv ist, dass die bevorrechtigte Stellung der Einlagensicherungen im Insolvenzfall im Wesentli-
chen bestehen bleibt. Mit dem Erhalt der sogen. Super Preference der Einlagensicherungen kann ei-
nerseits die übertriebene Ausdehnung der BRRD auf mittlere und  kleinere Banken hintangehalten 
werden (durch den Einfluss der Super Preference auf den sogen. Least Cost Test, wo es für DGS oft-
mals günstiger sein wird, dass die Insolvenz beschritten wird, als ein Institut nach der BRRD abzuwi-
ckeln), und andererseits de r Rückfluss an die Einlagensicherungen im Fall einer Bankeninsolvenz ab-
gesichert wird.  
 
Institutional Protection Schemes (IPS)  
Dem Vernehmen nach wurde auf die Funktionsweise von IPS, die im Regelfall auch als DGS fungie-
ren, Rücksicht genommen, insofern, als eine Trennung der Mittel von DGS und IPS in IPS vorgesehen 
werden kann.  
 
Weiterer Zeitplan  
Die unter der polnischen Ratspräsidentschaft erzielte politische Einigung muss nun von der däni-
schen Präsidentschaft in technischen Trilogsitzungen finalisiert werden. Erst wenn diese Arbeiten 
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abgeschlossen sind und die Übersetzung der Texte in alle EU-Amtssprachen erfolgt ist, kann die 
Veröffentlichung im Amtsblatt erfolgen.  

 

EBA KONSULTATION ZU LEITLINIEN ZUR INTERNEN GOVERNANCE 
 
Die EBA hat vor kurzem eine Konsultation zu den überarbeiteten Leitlinien zur internen Gover-
nance gem. Art 74 Abs 3 CRD gestartet.  Es werden gezielte Änderungen der Leitlinien vorgeschla-
gen, um den durch die CRD VI und die DORA-Verordnung eingeführten Änderungen Rechnung zu tra-
gen. Darüber hinaus habe die EBA in die überarbeiteten Leitlinien auch die Erkenntnisse aus dem 
EBA-Benchmarking-Bericht zu Diversitätspraktiken und geschlechtsneutralen Vergütungspolitiken 
sowie die ăLessons Learnedò aus den nationalen Aufsichtspraktiken einfließen lassen.  
 
Wesentliche Änderungen des CRD-Rechtsrahmens: 

¶ Präzisierung der Anforderungen gemäß Artikel 88 Absatz 3 der CRD VI, um sicherzustellen, 
dass jedes Mitglied des Leitungsorgans, jeder leitende Angestellte und jeder Inhaber einer 
Schlüsselfunktionen über eine dokumentierte Erklärung zu seiner Rolle und se inen Aufga-
ben verfügt und dass eine Zuordnung der Aufgaben der Mitglieder des Leitungsorgans, der 
leitenden Angestellten und der Inhaber von Schlüsselfunktionen vorgenommen wurde.    

¶ Spezifische Leitlinien, um sicherzustellen, dass Zweigniederlassungen in Drittländern über 
ein solides Governance-System verfügen. 

 

BASEL IV 
 
Die CRR III ist bekanntlich am 1. Jänner 2025 in Kraft getreten.  Für Beteiligungen und Output -Floor 
für IRB-Banken sind Übergangsfristen vorgesehen. Das In-Kraft -Treten der Marktrisikovorschriften 
nach Basel IV (Fundamental Review of the Trading Book) wurde aus Wettbewerbsgründen von 
1.1.2025 auf 1.1.2026 verschoben. Möglicherweise kommt es zu einer weiteren Verschiebung.   
 
Die Implementierung von Basel IV bringt eine umfangreiche Überarbeitung der EBA-Standards und 
Guidelines mit sich. Insgesamt gibt es in den Basel IV Texten 140 EBA-Mandate.  
 
EBA für Leitlinien zur neuen Risikopositionsklasse der Acquisition, Development, and Construc-
tion (ADC)-Exposures gemäß Art 126a CRR III 
Anfang Juli hat die EBA die neuen ADC-Leitlinien veröffentlicht , die , sobald sich die FMA compliant 
erklärt (wovon auszugehen ist), zwei Monate nach Veröffentlichung in allen EU -Amtssprachen in 
Kraft treten werden. Im Vergleich zum Begutachtungsentwurf kann festgehalten werden, dass durch 
intensive Bemühungen der Bundessparte folgende Verbesserungen erreicht werden konnten:  

¶ Beim zweiten Schwellenwert zur Anwendung des begünstigten 100 %-Risikogewichts (neben 
50 % Vorverkaufs- und Vormietverträge mit einer Barkaution von mindestens 10  % des Ver-
kaufspreises) soll nun ein Eigenkapitalanteil von 25  % des Werts der Wohnimmobilie bei Fer-
tigstellung (statt 35  % wie ursprünglich von der EBA vorgeschlagen) ausreichend sein (Rz 
19). 

¶ Größere Flexibilität und Erleichterungen beim gemeinnützigen Wohnbau in Abschnitt 6 
(insb reduzierter Eigenmittelanteil von 20  % - siehe Rz 24 lit a).  

 
Basel IV-Implementierung in EU einem Review unterziehen  
Angesichts der Tatsache, dass UK die Basel IV-Implementierung um ein weiteres Jahr verschoben hat 
(geplantes In-Kraft -Treten von Basel IV in UK frühestens am 1.1.2027) und es fraglich ist, ob Basel IV 
in den USA überhaupt umgesetzt wird  (oder zumindest in einer ăsofterenò Version), sollten auf EU -
Ebene die Übergangsbestimmungen verlängert werden und die Implementierung von Basel IV, in al-
len Bereichen, wo das möglich ist, gestoppt werden . Damit würden ð nachdem die CRR III bereits am 
1.1.2025 in Kraft getreten ist ð ohnehin der Großteil der Regeln, die bereits implementiert wurden 
(insb. was den Kreditrisikostandardansatz betrifft) weiterhin in Geltung bleiben. Man würde aber in 
gewissen Bereichen eine Entlastung der Banken erreichen,  z.B. bei Krediten an Unternehmen, die 
aufgrund ihrer Größe nicht die KMU-Definition erfüllen, aber trotzdem nicht über ein externes Ra-
ting verfügen. Hier kann bei Investment -Grade-Unternehmen derzeit von IRB-Banken ein 65 % RWA 
angesetzt werden, anstatt des höheren 100  % RWA. Diese Übergangslösung sollte als permanente Re-
gelung übernommen werden und diese Möglichkeit auch für Banken im Standardansatz eröffnet wer-
den.  
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Auch muss Druck auf die EBA ausgeübt werden, damit diese nicht die Ausnahmen und Spielräume, 
die die CRR III bietet, durch überstrenge Level II Texte unterläuft , so z.B. bei den Leitlinien zum 
Retail -Granularitätskriterium : um als Retail-Exposure eingestuft zu werden und das niedrigere RWA 
iHv 75 % verwenden zu können, soll laut Basel IV kein Kredit mehr als 0,2  % des gesamten Retail-
Portfolios einer Bank ausmachen; die CRR sieht dazu EBA-Leitlinien vor, weil das harte Basel IV -Kri-
terium, das kleinere Banken benachteiligt hätte , nicht in die CRR übernommen wurde. Im Konsulta-
tionsentwurf hat die EBA jedoch versucht diese weichere CRR-Vorgabe zu unterlaufen und ein de 
facto hartes Kriterium  zu formulieren , wonach 90 % der Retail-Kredite das harte 0,2  % Kriterium er-
füllen müssen. Die Bundessparte hat hier eine entsprechend kritische Stellungnahme eingebracht. 
Die Veröffentlichung der finalen Leitlinien durch EBA bleibt abzuwarten.  
 

Basel IV muss ð soweit es geht ð vereinfacht und in seinen Kapitalauswirkungen entschärft werden. 
Insbesondere sollte auch der Output -Floor entschärft werden. 72,5  % sind zu streng, angesichts der 
Tatsache, dass die USA für diesen strengen Output -Floor im Basler Ausschuss gegen die Europäer 
lobbyiert hatten, obwohl sie nun wie es aussieht Basel IV womöglich gar nicht umsetzen. Im Basler 
Ausschuss war man von EU-Seite der USA beim Output-Floor entgegengekommen, unter der Bedin-
gung eines US-Commitments zur Umsetzung der Marktrisiko -Regeln. Wenn diese nicht in den USA 
umgesetzt werden, sollte sich auch die EU nicht zu stark an den ursprünglichen Basel IV Text gebun-
den fühlen. Jedenfalls müssen bei der weiteren Umsetzung von Basel IV in der EU die Entwicklungen 
in den USA mitberücksichtigt werden . Die EU-Banken sind im Vergleich zu den US-Banken besser ka-
pitalisiert (16,5  % Kernkapitalquote im Durchschnitt bei EU-Banken im Vergleich zu 12,5 % Kernkapi-
talquote bei US-Banken in den letzten 8 Jahren) und wurde die Resilienz und Widerstandsfähigkeit 
des EU-Bankensektors durch Stresstests und reale Bankenkrisen (vor allem im März 2023) ausrei-
chend bewiesen. 

 

EBA ð P3DH-INSTITUTIONS ONBOARDING PLAN UND FINALE FASSUNG 

DES TECHNISCHEN PAKETS FÜR DAS REPORTING FRAMEWORK 4.1  
 
Die EBA hat im Juni die finale Fassung des technischen Pakets für das Reporting Framework 4.1  
veröffentlicht . Ziel ist es, die Zentralisierung der aufsichtsrechtlichen Offenlegungen von Instituten 
im P3DH (Pillar 3 data hub) zu fördern und somit den Zugang zu diesen Informationen sowie ihre 
Nutzbarkeit für alle Nutzer, einschließlich der Institute, zu erleichter n. Dieser Rahmen soll ab der 
zweiten Jahreshälfte 2025 gelten.  
 
Darüber hinaus hat die EBA aktuelle  Hinweise zu dem Zeitplan und der Vorgehensweise bei der 
P3DH-Einführung ( P3DH-INSTITUTIONSõ ONBOARDING PLAN) sowie eine Liste von häufig gestellten 
Fragen (FAQ) veröffentlicht, die bei der ersten Implementierung und Datenübermittlung helfen und 
bei Bedarf aktualisiert werden sollen. Betroffene Institute sollen dem Onboarding -Plan folgen, um 
die rechtzeitige und korrekte Übermittlung der Säule -3-Daten an die EBA zu gewährleisten. Der Plan 
sieht fünf Hauptschritte  vor:  

1. Die zuständige nationale Aufsichtsbehörde stellt der EBA die Kontaktdaten des Vorstands-
vorsitzenden  zur Verfügung (vgl. Tz. 5 -6).  

2. Die institutsindividuellen Schreiben  werde die EBA im Juni 2025 (bevorzugt elektronisch) 
an die Vorstandsvorsitzenden übermitteln. Das Schreiben werde folgende Informationen ent-
halten: ein Formular für die Benennung der P3DH -Kontaktpersonen sowie eine detaillierte 
Anleitung für die Befüllung  und die Übermittlung der Daten einschließlich der Fristsetzung 
und des Datenschutzhinweises (vgl. Tz. 8-9).  

3. Die Institute reichen eine verifizierte Liste mit drei Kontaktpersonen  bei der EBA elektro-
nisch ein (vgl. Tz. 11 -13). 

4. Der manuelle Onboarding -Prozess beginnt mit der Einrichtung der Zugänge zum EUCLID Re-
gulatory Reporting Platform (ERRP). Der Zugang zum P3DH werde über das derzeit durch die 
EBA genutzte System, den Identitäts- und Zugangsverwaltungsdienst Microsoft Entra ID, er-
folgen. Anhand der übermi ttelten Liste der Kontaktpersonen werden Gastbenutzerkonten 
auf Entra ID erstellt, um die Authentifizierung für die EBA -Plattform EUCLID zu ermöglichen. 
(vgl. Tz. 14 -15). 

5. Die Login-Einladung  würde den benannten Kontaktpersonen zugehen. Vorgesehen sei eine 
Multi -Faktor-Authentifizierung (vgl. Tz. 16).  

 
Laut EBA werde die Einladung zum erstmaligen Zugang an die Kontaktpersonen schrittweise ver-
sendet . Bis September 2025 werden Institute angeschrieben, die durch die EBA in die Gruppen A 

https://www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks/reporting-framework-41
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025-05/f3ee837a-ec97-4dd9-987c-8c4ec640dc41/Pillar%203%20data%20hub%20-%20institutions%20onboarding%20plan.pdf
https://www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/pillar-3-data-hub
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und B eingeteilt wurden (große Institute auf dem höchsten Konsolidierungsgrad und ausgewählte 
große Tochterinstitute, einschließlich der Teilnehmenden am Pilotprojekt). In den darauffolgenden 
zwei Monaten sollen 50 aus diesen Gruppen ausgewählte Institute an einer Testphase (ăuser accep-
tance testò, UAT) teilnehmen. Die verbleibenden betroffenen Institute (Gruppen C und D, sog. an-
dere Institute und die restlichen großen Tochterinstitute) würden das Onboarding im Oktober und 
November 2025 durchlaufen. 
 
Wie im P3DH-ITS vorgesehen, können Institute bei der Veröffentlichung der Säule -3-Berichte für die 
Offenlegungsstichtage im Jahr 2025 wie bisher gewohnt vorgehen. Die Einreichung der Daten für 
diese Stichtage an den P3DH soll nachträglich, jedoch ohne unnötige Verzögerungen erfolgen. Der 
Ansatz räume den Instituten Zeit ein, um das Onboarding -Verfahren abzuschließen und die internen 
Prozesse anzupassen, ohne die Einhaltung der CRR-Anforderungen zu beeinträchtigen. Spätestens 
Anfang 2026 sollen technische Voraussetzungen für alle Institute im Anwendungsbereich vorliegen.  
 
Entwurf des technischen Pakets für das Reporting Framework 4. 2 
Die EBA hat Anfang September einen Entwurf für das technische Paket Reporting Framework 4.2 
für den Übergang zum DPM 2.0-Standard und die  Einführung eines vollständig erweiterten seman-
tischen Glossars veröffentlicht.  Diese vorzeitige Veröffentlichung soll die berichtenden Unterneh-
men dabei unterstützen, sich auf die bevorstehenden Änderungen vor der endgültigen Veröffentli-
chung im November 2025 vorzubereiten. Die EBA begrüßt Rückmeldungen sowohl zum Entwurf des 
techni schen Pakets als auch zum neuen Glossar. 
 
Wichtige Eckpunkte:  

¶ Fertigstellung des neuen DPM 2.0 -Glossars, das nun für den gesamten Berichtsrahmen 
gilt. Dieses Glossar vereinheitlicht die Terminologie und verbessert die Konsistenz der Be-
richtsanforderungen gemäß der EBA-Roadmap vom Juni 2024 für die Umsetzung von DPM 
2.0.  

¶ Entwurf eines technischen Pakets für die Version 4.2 , das Validierungsregeln, DPM und 
XBRL-Taxonomien enthält. Es umfasst Folgendes:  

¶ Umfassende Überarbeitung der ITS für die Abwicklungsplanung;  

¶ Neue Berichtsanforderungen gemäß der Eigenkapitalverordnung und der Eigenkapitalrichtli-
nie CRR3/CRD6 in COREP (Eigenmittel für operationelle Risiken); 

¶ Aktualisierungen der ITS für die Ermittlung und Übermittlung von MREL-Informationen 
durch die Abwicklungsbehörden an die EBA; 

¶ Änderungen beim aufsichtlichen Benchmarking für Marktrisiken.  

 

AKTUELLES ZUR ABWICKLUNGSPLANUNG 
 
Für SRB-Banken ist die Abwicklungsplanung 2024 abgeschlossen, d.h. die Ergebnisse der Abwick-
lungsplanung wurden bekanntgegeben, sowie Mindestbeträge für Eigenmittel und berücksichtigungs-
fähige Verbindlichkeiten (MREL) vorgeschrieben. 
 
Für 16 Banken in der Zuständigkeit der FMA, für die eine Abwicklung im Ernstfall nicht auszuschlie-
ßen ist, wurden die Abwicklungspläne 2024 auf Grundlage der Anhörung der Bankenaufsicht und des 
SRB geprüft bzw. weiterentwickelt. Im Mai / Juni 2025 hat die FMA mit diesen 16 Banken bei bilate-
ralen Gesprächen die Ergebnisse der Bewertung der Abwicklungsfähigkeit auf Grundlage der SRB He-
atmap-Darstellung, die als nicht vollständig umgesetzt qualifizierten Anforderungen, sowie das wei-
tere Vorgehen zur Sicherstel lung der Abwicklungsfähigkeit, besprochen. Diesen Banken wurden die 
Ergebnisse der Abwicklungsplanung 2024 sowie der MREL-Bescheid übermittelt.  
 
Parallel dazu hat die FMA für die Abwicklungsplanung 2025 alle Anforderungen an die Abwicklungs-
fähigkeit geprüft und ð soweit erforderlich ð überarbeitet und alle Neuerungen den 16 betroffenen 
Banken in einem Workshop im April 2025 erläutert. Im Anschluss hat die FMA den Banken die fortge-
setzte bzw. erstmalige Umsetzung der Anforderungen bis Ende Q1 2026 sowie die diesbezügliche Be-
richterstattung in Form eines Selbsteinschätzungsberichts  (Resolvability Self Assessment)  und ei-
ner standardisierten Zusammenfassung bis Ende Q3 2025 aufgetragen. 
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Darüber hinaus hat die FMA den betroffenen Banken schriftliches Feedback zu den Bail -in Playbooks 
und zu Deliverables im Bereich Liquidität und Funding (Collateral Management Framework und Col-
lateral Identification Template) übermittelt, sodass die Banken dieses Feedback im Rahmen der 
weiteren Umsetzung der diesbezüglichen Anforderungen an die Abwicklungsfähigkeit berücksichti-
gen können. 
 
Anfang Mai 2025 hat die FMA in einem Workshop den betroffenen Banken schließlich das Konzept 
der FMA für das künftige Resolvability Testing, d.h. für die fortlaufende Überprüfung der effektiven 
Umsetzung der Anforderungen an die Abwicklungsfähigkeit anhand unterschiedlicher Testmethoden 
auf der Grundlage von dreijährigen Testprogrammen, erläutert. Die FMA wird den betroffenen 16 
Banken im Oktober 2025 die ersten Mehrjahres -Testprogramme  für 2026 bis 2028 übermitteln.  
 

EBA-Konsultation zur Änderung technischer Standards (RTS) für Abwicklungspläne und Abwick-
lungskollegien  
Die EBA hat im Sommer eine Konsultation zur Änderung der technischen Regulierungsstandards  
(RTS) für Abwicklungspläne und Abwicklungskollegien veröffentlicht . Diese Änderungen betref-
fen sowohl die Struktur und den Inhalt von Abwicklungsplänen als auch die operative Funktions-
weise von Abwicklungskollegien für grenzüberschreitende Gruppen. Die EBA schlägt gezielte Ände-
rungen an den 2016 verabschiedeten RTS zu Abwicklungsplänen und Abwicklungskollegien  vor, 
die von der EU-Kommission in der Delegierten Verordnung  (EU) 2016/1075 angenommen wurden. 
Ziel ist es, Abwicklungspläne und die Funktionsweise von Abwicklungskollegien zu vereinfachen und 
zu straffen sowie die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Behörden zu stärken.  
 
Wesentliche Änderungen der RTS für Abwicklungspläne:  

¶ Vereinfachung und Straffung der Pläne durch Beseitigung unnötiger Details und Überschnei-
dungen 

¶ Verbesserung der operativen Bereitschaft für eine effektivere Umsetzung der Abwicklung 

¶ Einführung von Optionen zur Anpassung an unterschiedliche Abwicklungsszenarien  

¶ Vereinheitlichung der wesentlichen Informationen, die in die Zusammenfassung des Plans 
aufzunehmen sind 

¶ Fokussierung des Planinhalts, zugeschnitten auf die spezifischen Gegebenheiten der jewei-
ligen Institution oder Gruppe  

¶ Klarere Trennung zwischen der Auswahl der Abwicklungsstrategie und der Bewertung der 
Abwicklungsfähigkeit  

¶ Reorganisation der Bewertung der Abwicklungsfähigkeit anhand von sieben zentralen Krite-
rien  

 
Wesentliche Änderungen der RTS für Abwicklungskollegien:  
Laut EBA würden die Abwicklungskollegien einen übermäßigen Anteil ihrer Ressourcen auf verfah-
rensbezogene Fragestellungen im Rahmen der gemeinsamen Entscheidungsfindung verwenden. Dies 
könne eine effiziente und zeitnahe Beschlussfassung beeinträchtigen. Die Änderungen der RTS für 
Abwicklungskollegien zielen daher darauf ab, die Prozesse zu vereinf achen, die Zusammenarbeit 
und den Informationsaustausch zwischen den beteiligten Behörden zu stärken sowie eine wirksame 
Koordinierung bei der Anwendung des Abwick lungsrahmens sicherzustellen. Durch diese Maßnah-
men soll die Effizienz und Effektivität der Arbeitsweise der Abwicklungskollegien sowohl in der 
Planungs- als auch in der Umsetzungsphase verbessert werden. 

  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025-07/2118cbd8-ef83-4ca1-b8ec-1e7578418094/Consultation%20paper%20amending%20RTS%20on%20resolution%20plans%20and%20resolution%20colleges.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1075


12 

 
BEGUTACHTUNG DES ENTWURFES EINES FINANZMARKTSAMMELGESETZES 

(OUTPUT FLOOR KONSOLIDIERT,  EU-GREEN BOND,  ESAP, INSTANT 

PAYMENTS)  
 
Im Juni wurde der Begutachtungsentwurf zum Finanzmarktsammelgesetz betreffend unterschiedli-
cher EU-Rechtsakte veröffentlicht.  Die politischen Abstimmungen laufen nach wie vor.  Eine vorge-
schlagene Anhebung des FMA-Kostendeckels in § 69a BWG und § 271 VAG wird entschieden abge-
lehnt, nachdem der Kostendeckel bereits 2022 um 25% angehoben worden war.  Gerade in einem 
wirtschaftlich besonders fordernden Umfeld ist der über die Jahre konstante deutliche Anstieg bei 
den Aufsichtskosten kritisch zu hinterfragen.   
 
Output -Floor auf höchster konsolidierter Ebene (nationales Wahlrecht in der CRR)  
Besonders erfreulich ist, dass erreicht werden konnte, dass im Bankenaufsichtsrecht mit der Ermög-
lichung der Anwendung des Output Floors nur auf höchster konsolidierter Ebene in Österreich ein 
nationales Wahlrecht aus der CRR ausgeübt wird. Dies mildert di e Auswirkungen von Basel III bei 
Kreditinstituten und Bankengruppen, die ein internes Modell zur Ermittlung ihrer Eigenmittelunter-
legungspflichten anwenden. Im Ergebnis werden Verwaltungskosten gesenkt und die Kreditvergabe-
kapazität der betroffenen Krediti nstitute und Bankengruppen wird verbessert. Der Output Floor trat 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Fassung der Verordnung (EU) 2024/1623 am 1. Jän-
ner 2025 in Kraft.  
 
Begleitgesetzgebung zur ESAP-Verordnung  
Die Verordnung (EU) 2023/2859 vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung eines zentralen europäi-
schen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleis-
tungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen,  ABl. Nr. L 2023/2859 (kurz: 
ESAP-Verordnung) soll einen einfachen und strukturierten Zugang zu Daten ermöglichen, damit Ent-
scheidungsträger, professionelle Anleger und Kleinanleger, nichtstaatliche Organisationen, Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft, Soz ial - und Umweltorganisationen sowie andere Interessenträger in 
Wirtschaft und Gesellschaft fundierte, sachkundige sowie umwelt - und sozialverträgliche Investiti-
onsentscheidungen treffen können.  
 
Um das Funktionieren von ESAP zu ermöglichen, wurden mit der Richtlinie (EU) 2023/2864 vom 13. 
Dezember 2023 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktions-
weise des zentralen europäischen Zugangsportals (kurz: Omnibus-RL) eine Reihe von Richtlinien und 
mit Verordnung (EU) 2023/2869 vom 13. Dezember 2023 zur Änderung bestimmter Verordnungen in 
Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen Zugangsportals (kurz: 
Omnibus-VO) eine Reihe von Verordnungen geändert.  
 
Begleitgesetzgebung zu Instant Payments  
Der vorliegende Entwurf enthält gesetzliche Anpassungen in Zusammenhang mit der Verordnung 
(EU) 2024/886 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 260/2012 und (EU) 2021/1230 und der Richt-
linien 98/26/EG und (EU) 2015/2366 im Hinblick auf Echtzeitüberweisunge n in Euro. Diese soll die 
Verbreitung und Inanspruchnahme von Echtzeitüberweisungen innerhalb der Europäischen Union för-
dern, um die damit verbundenen Vorteile für Zahlungsdienstnutzer und Zahlungsdienstleister zu he-
ben, wozu insbesondere Effizienzgewinne im Zahlungsverkehr, verstärkte Wettbewerbseffekte sowie 
eine größere Auswahl an elektronischen Zahlungsmöglichkeiten zählen. Weitere Gesichtspunkte sind 
die Erhöhung des Sicherheitsniveaus von Zahlungen sowie die Herstellung gleichartiger Wettbe-
werbsbedingungen zwischen Kreditinstituten und Zahlungsinstituten.  
 
Begleitgesetzgebung zur EU -Verordnung zu Europäischen Grünen Anleihen  
Ab dem 21. Dezember 2024 gilt die Verordnung (EU) 2023/2163 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. November 2023 über europäische grüne Anleihen sowie fakultative Offenlegungen 
zu als ökologisch nachhaltig vermarkteten Anleihen und zu an Nachhal tigkeitsziele geknüpften Anlei-
hen (ABl. L vom 30.11.2023, S. 1) in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union unmittelbar. 
Diese Verordnung wurde im Rahmen der Bemühungen der Europäischen Union verabschiedet, den 


